
ALBERT - SCHWEITZER - SCHULE 
Grund- und Gemeinschaftsschule 
 
 
 
 
 
Antrag auf Notbetreuung in der Schule (Jahrgangsstufen 1 bis 6) 
 
 
 
 
Ich / Wir beantrage/n die Notbetreuung für mein/unser Kind _______________________ 
 

 da wir beide berufstätig sind und einer von uns in der kritischen Infrastruktur tätig ist. 
(siehe Anhang „kritische Infrastrukturen“) 
In diesem Fall bitte die beiden folgenden Seiten (Anlage 1 und Anlage 2) von den  
jeweiligen Arbeitgebern ausfüllen lassen und bis Dienstag der Schule vorlegen. 

 
 da ich alleinerziehend und berufstätig bin. 

In diesem Fall bitte die Anlage 2 vom Arbeitgeber ausfüllen lassen und bis Dienstag 
der Schule vorlegen. 

 
 
 
Elternteil 1 oder alleinerziehender Elternteil: 

 
 
 _______________________________ _________________________________________________ 

 Ort, Datum Unterschrift 

 
 
Elternteil 2: 

 
 
 _______________________________ _________________________________________________ 

 Ort, Datum Unterschrift 

  

SCHWENTINENTAL 
SELENT 



ALBERT - SCHWEITZER - SCHULE 
Grund- und Gemeinschaftsschule 
 
 
 
Anlage 1 
Bestätigung über Berufstätigkeit im KRITIS Bereich  
(auszufüllen vom Arbeitgeber) 

 

Hiermit bestätigen wir als Arbeitgeber verbindlich, dass unser/e Mitarbeiter/in  
 
___________________________________________________________________________  
 
in folgendem Sektor gem. BSI-KritisV (siehe Anhang) (Bitte Nummer und Kurzbeschreibung angeben)  
(entfällt bei Alleinerziehenden) 
 
___________________________________________________________________________  
 

an folgenden Arbeitstagen im 
Dienst dringend benötigt wird: 

Datum Arbeitszeiten von … bis …

Montag 1. Februar 2021

Dienstag 2. Februar 2021

Mittwoch 3. Februar 2021

Donnerstag 4. Februar 2021

Freitag 5. Februar 2021

Montag 8. Februar 2021

Dienstag 9. Februar 2021

Mittwoch 10. Februar 2021

Donnerstag 11. Februar 2021

Freitag 12. Februar 2021

Montag 15. Februar 2021

Dienstag 16. Februar 2021

Mittwoch 17. Februar 2021

Donnerstag 18. Februar 2021

Freitag 19. Februar 2021
 

 
 
Name und Anschrift des Arbeitgebers: ____________________________________________ 
 
 
Datum Unterschrift / Stempel: __________________________________________________ 

SCHWENTINENTAL 
SELENT 



ALBERT - SCHWEITZER - SCHULE 
Grund- und Gemeinschaftsschule 
 
 
 
Anlage 2 
Bestätigung über Berufstätigkeit (auszufüllen vom Arbeitgeber) 

 

Hiermit bestätigen wir als Arbeitgeber verbindlich, dass unser/e Mitarbeiter/in  
 
___________________________________________________________________________  
 
 

an folgenden Arbeitstagen im 
Dienst dringend benötigt wird: 

Datum Arbeitszeiten von … bis …

Montag 1. Februar 2021

Dienstag 2. Februar 2021

Mittwoch 3. Februar 2021

Donnerstag 4. Februar 2021

Freitag 5. Februar 2021

Montag 8. Februar 2021

Dienstag 9. Februar 2021

Mittwoch 10. Februar 2021

Donnerstag 11. Februar 2021

Freitag 12. Februar 2021

Montag 15. Februar 2021

Dienstag 16. Februar 2021

Mittwoch 17. Februar 2021

Donnerstag 18. Februar 2021

Freitag 19. Februar 2021
 

  
 
Name und Anschrift des Arbeitgebers: ____________________________________________ 
 
 
Datum Unterschrift / Stempel: __________________________________________________ 

SCHWENTINENTAL 
SELENT 



 
Kritische Infrastrukturen sind folgende Bereiche:  
 
1.  Energie: Strom-, Gas-, Kraftstoff-, Heizöl- und Fernwärmeversorgung gemäß § 2 BSI-

Kritisverordnung (BSI-KritisV) vom 22. April 2016 (BGBl. I S. 958), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. Juni 2017 (BGBl. I S. 1903);  

2.  Wasser: Öffentliche Wasserversorgung und öffentliche Abwasserbeseitigung gemäß § 
3 BSI-KritisV, Gewässerunterhaltung, Betrieb von Entwässerungsanlagen;  

3.  Ernährung, Futtermittelhersteller, Hygiene (Produktion, Groß- und Einzelhandel), 
einschließlich Zulieferung und Logistik, gemäß § 4 BSI-KritisV;  

4.  Informationstechnik  
Die für den ordnungsgemäßen Betrieb eines Krankenhauses sowie einer stationären 
Pflegeeinrichtung erforderlichen Dienstleistungen (Nahrungsversorgung, 
Hauswirtschaft, Reinigung), notwendige medizinische Dienstleistungen für die 
Tiergesundheit;  

6.  Finanzen und Bargeldversorgung gemäß § 7 BSI-KritisV;  

7.  Arbeitsverwaltung, Jobcenter und andere Sozialtransfers;  

8.  Transport und Verkehr, einschließlich der Logistik für die kritischen Infrastrukturen, 
öffentlicher Personennahverkehr, gemäß § 8 BSI-KritisV;  

9.  Entsorgung, insbesondere Abfallentsorgung;  

10.  Medien und Kultur: Risiko- und Krisenkommunikation;  

11.  Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung, insbesondere Regierung und Parlament, 
Polizei, Verfassungsschutz, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Steuerverwaltung, Justiz, 
Veterinärwesen, Küstenschutz, Hochwasserschutz;  

12.  Lehrkräfte und alle weiteren in Schulen Tätige; in Kindertageseinrichtungen Tätige 
sowie Kindertagespflegepersonen;  

13.  Leistungsangebote der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, stationäre 
Gefährdetenhilfe, stationäre Einrichtungen der Jugendhilfe und ambulante sowie 
teilstationäre Angebote der Jugendhilfe als notwendige Voraussetzung für die 
Gewährleistung des Kindeswohls nach dem SGB VIII;  

14.  Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notarinnen und Notare, Steuerberaterinnen 
und Steuerberater, Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer und deren 
Kanzleipersonal;  

15.  Sicherheitspersonal, Hausmeisterinnen und Hausmeister und Gebäudereinigerinnen 
und Gebäudereiniger für die zuvor aufgeführten Bereiche;  

16.  Bestatterinnen und Bestatter.  
 


